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Anlage 1 

Definition eines Seuchenausbruchs 

Ein Tierhaltungsbetrieb wird zum Seuchenobjekt erklärt, wenn mindestens eine der folgenden 
Bedingungen gegeben ist: 
 

 1. Bei einem Tier, einem Erzeugnis dieses Tieres oder in seinem Umfeld sind MKS-Erreger isoliert 
worden. 

 2. Bei einem Tier einer empfänglichen Art werden klinische Symptome festgestellt, die auf MKS 
schließen lassen, und in von dem betreffenden Tier oder von Tieren derselben epidemiologischen 
Gruppe entnommenen Proben ist Virusantigen oder für einen oder mehreren der MKSV-
Serotypen spezifische virale Ribonukleinsäure (RNS) nachgewiesen und identifiziert worden. 

 3. Bei einem Tier einer empfänglichen Art werden klinische Symptome festgestellt, die auf MKS 
schließen lassen, und bei dem Tier oder einem Tier desselben Geburtsjahrgangs werden 
Antikörper gegen MKSV-Struktur- oder Nichtstrukturproteine nachgewiesen, wobei gewähr-
leistet sein muss, dass frühere Impfungen, durch das Muttertier übertragene Antikörper oder 
unspezifische Reaktionen als mögliche Ursache der Seropositivität ausgeschlossen werden 
können. 

 4. In von Tieren empfänglicher Arten entnommenen Proben wurde Virusantigen oder für einen oder 
mehreren der MKSV-Serotypen spezifische virale Ribonukleinsäure (RNS) nachgewiesen und 
identifiziert, und bei den Tieren werden Antikörper gegen MKSV-Struktur- oder 
Nichtstrukturproteine nachgewiesen, wobei gewährleistet sein muss, dass im Falle von 
Antikörpern gegen Strukturproteine frühere Impfungen, durch das Muttertier übertragene 
Antikörper oder unspezifische Reaktionen als mögliche Ursache der Seropositivität aus-
geschlossen werden können. 

 5. Es wurde ein epidemiologischer Zusammenhang zu einem bestätigten MKS-Ausbruch 
festgestellt und mindestens eine der folgenden Bedingungen ist gegeben: 

 a) Bei einem oder mehreren Tieren werden Antikörper gegen MKSV-Struktur- oder –Nicht-
strukturproteine nachgewiesen, wobei gewährleistet sein muss, dass frühere Impfungen, durch 
das Muttertier übertragene Antikörper oder unspezifische Reaktionen als mögliche Ursache 
der Seropositivität ausgeschlossen werden können. 

 b) Es wurde Virusantigen oder für einen oder mehreren der MKSV-Serotypen spezifische virale 
Ribonukleinsäure (RNS) nachgewiesen und in von einem oder mehreren Tieren empfänglicher 
Arten entnommenen Proben identifiziert. 

 c) Aufgrund der Serokonversion, d.h. des Anstiegs des Titers der Antikörper gegen 
MKSV-Struktur- oder -Nichtstrukturproteine, wurde bei einem oder mehreren 
Tieren empfänglicher Arten eine aktive MKS-Infektion serologisch 
nachgewiesen und frühere Impfungen, durch das Muttertier übertragene 
Antikörper oder unspezifische Reaktionen können als mögliche Ursache der 
Seropositivität ausgeschlossen werden. Kann die bisherige Seronegativität nicht 
länger vorausgesetzt werden, so muss der Nachweis der Serokonversion anhand 
gepaarter Proben erfolgen, die mindestens zweimal im Abstand von mindestens 
fünf Tagen im Falle von Strukturproteinen und im Abstand von mindestens 21 
Tagen im Falle von Nichtstrukturproteinen von denselben Tieren entnommen 
werden. 

 d) Bei einem Tier einer empfänglichen Art werden klinische Symptome festgestellt. 


